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A. Landesverwaltungsamt 

 
Allgemeinverfügung  

des Referates Verkehrswesen für den Betrieb von  
unbemannten Luftfahrzeugsystemen im temporären 

geografischen Gebiet am Verkehrsflughafen  
Magdeburg/Cochstedt  

 
Az.: 307.5.9-30352/2-21S/24 

vom 29.05.2024 
 
Das Landesverwaltungsamt erlässt als zuständige zivile 
obere Luftfahrtbehörde für den räumlichen Geltungsbe-
reich des vom BMDV veröffentlichten temporären geogra-
fischen Gebietes am VFH Magdeburg/Cochstedt, Az. PG 
Unb LF 6312.1/5-4, durch öffentliche Bekanntmachung in 
den Nachrichten für Luftfahrer und im Amtsblatt des Lan-
desverwaltungsamtes gemäß § 1 Absatz 1 Verwaltungs-
verfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. V. m. § 
41 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) fol-
gende  
 
 
 
 
 

 
I. ALLGEMEINVERFÜGUNG 
 
Die Genehmigung zum Einflug in das temporäre geografi-
sche Gebiet gemäß § 21h Absatz 3 Nummer 2 LuftVO wird  
 
 
auf der Rechtsgrundlage des § 21i LuftVO erteilt und hat 
nachfolgenden Umfang: 
 
Geltungsbereich: innerhalb des temporären geografi-

schen Gebietes auf dem Verkehrs-
flughafen Magdeburg/Cochstedt so-
wie im angrenzenden südlichen Be-
reich (gemäß Lageplan) mit Koordi-
naten  
51.8565482N      11.3962279E 
51.8415021N      11.4005256E 
51.8399926N      11.4133622E 
51.8461626N      11.4386051E 
51.8622852N      11.4306398E 
51.8565482N      11.3962279E 

  
Geltungszeitraum: 01.06. – 30.06.2024 
 
UAS-Betreiber:  Von dieser Allgemeinverfügung dür-

fen alle UAS-Betreiber Gebrauch 
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machen, die sich an die „Betriebsab-
sprache für Flüge unter Nutzung der 
temporären Geozone zwischen dem 
DLR (Flughafenbetreiber) und dem 
UAS-Betreiber, Version 1.0“ sowie 
„Betriebsvereinbarung für die Nut-
zung des geografischen Gebiets, Ver-
sion 1.0“ mit dem DLR e.V. halten und 
eine entsprechende Zustimmung der 
Flugleitung des Flughafens erhalten 
haben.  

 
UAS-Betreiber mit einer durch das Landesverwaltungsamt 
erteilten Einzelgenehmigung nach § 21i LuftVO sind ver-
pflichtet, sich an diese Allgemeinverfügung für den Gel-
tungszeitraum zu halten. 
 
Nebenbestimmungen 
 
a. Die „Betriebsabsprache für Flüge unter Nutzung der 

temporären Geozone zwischen dem DLR (Flughafen-
betreiber) und dem UAS-Betreiber, Version 1.0“ sowie 
„Betriebsvereinbarung für die Nutzung des geografi-
schen Gebiets, Version 1.0“ sind vollumfänglich einzu-
halten. Diese Dokumente und weitere Informationen 
stehen auf der Digitalen Plattform für UAS zur Verfü-
gung: https://dipul.de/homepage/de/aktuelle-meldun-
gen/offshore-drone-challenge/ 

b. Die Start- und Landestelle ist gegen ein Betreten unbe-
teiligter Dritter abzusichern. Andere gesetzliche Vor-
schriften, die eine öffentlich- oder privatrechtliche Zu-
stimmung, Genehmigung oder Erlaubnisse erfordern, 
bleiben hiervon unberührt. 

c. Die Nutzung dieser Genehmigung ist auf das zur Erfül-
lung des jeweiligen Zwecks notwendige Maß zu be-
grenzen. Jegliche Beeinträchtigung oder Ablenkung 
des Luftverkehrs sowie des Verkehrs auf der Straße, 
der Bahn oder auf dem Wasser sowie die Störung un-
beteiligter Dritter ist zu vermeiden. 

d. Unfälle mit schweren oder tödlichen Verletzungen von 
Personen sowie Ereignisse mit bemannten Luftfahr-
zeugen sind unverzüglich über https://aviationreport-
ing.eu/ sowie der Luftfahrtbehörde und örtlichen Poli-
zeidienststelle zu melden. 

e. Starts und Landungen von unbemannten Luftfahr-
zeugsystemen dürfen nur mit Zustimmung der Grund-
stückseigentümer bzw. Verfügungsberechtigten des 
Grundstücks, auf welchem gestartet und/oder gelandet 
wird, durchgeführt werden. 

f. Die Entscheidung wird unter dem Vorbehalt des jeder-
zeitigen Widerrufs erteilt. 

g. Die Festlegung weiterer Auflagen im Interesse der Si-
cherheit des Luftverkehrs oder zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung sowie aus 
Gründen des Schutzes vor Fluglärm, des Natur- und 
Umweltschutzes und des Datenschutzes bleibt vorbe-
halten. 

h. Die Fernpiloten haben Aufzeichnungen über den je-
weiligen Flugbetrieb von UAS mit mindestens folgen-
den Angaben schriftlich oder elektronisch zu führen: 
• Name, Vorname, 
• genaue Bezeichnung des UAS, 
• Datum und Uhrzeit (Start- und Landezeiten sowie 

Angabe der Gesamtflugzeit), 
• Anzahl der Starts und Landungen, 
• Aufstiegsort (mit genauen Angaben), 
• Besonderheiten, Vorkommnisse, Betriebsstörungen. 

Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren und auf Verlangen der Luftfahrtbe-
hörde vorzulegen. 
 

II. Hinweise 
 

i. Die Genehmigung ersetzt nicht nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften erforderliche öffentlich- oder privat-
rechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder Er-
laubnisse, soweit dies nicht gesetzlich vorgesehen ist 
und befreit nicht von der Einhaltung der Vorschriften 
und sonstigen Bestimmungen, die bei der Teilnahme 
am Luftverkehr zu beachten sind.  

ii. Zuwiderhandlungen gegen die Nebenbestimmungen 
dieser Entscheidung können nach Maßgabe des Luft-
verkehrsgesetzes und der auf dieser Ermächtigungs-
grundlage erlassenen Verordnungen als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden. 

iii. Die Genehmigungsbehörde ist berechtigt nachzuprü-
fen, ob die Voraussetzungen, die für die Erteilung der 
Genehmigung maßgebend waren, fortbestehen und 
ob der Flugbetrieb ordnungsgemäß durchgeführt wird. 
Sie kann die hierfür notwendigen Auskünfte verlangen, 
Überprüfungen durchführen und ggf. weitere Neben-
bestimmungen festlegen. 

iv. Für die Regulierung von Personen- und Sachschäden 
durch den Betrieb des unbemannten Luftfahrzeugsys-
tems muss eine ausreichende Haftpflichtversicherung 
nach den Vorschriften § 37 Absatz 1 Buchstabe a und 
§ 43 LuftVG i. V. m. § 101 ff. LuftVZO bestehen. 

 
III. Begründung 

 
Im Juni 2024 findet die Offshore Drone Challenge im Nati-
onalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsys-
teme in Sachsen-Anhalt am Flughafen Magdeburg-
Cochstedt statt. Im Mittelpunkt der Challenge steht die 
praktische Erprobung von Flugmanövern, die für den An-
wendungsfall der Operations & Maintenancelogistik für 
Offshore-Windparks relevant sind. Zum gesamten For-
schungsprojekt gehören sowohl Software-Themen als 
auch bauliche Modifikationen zur Verbindung der Systeme 
„Drohne“ und „Windpark“. 
 
Um das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) von Einzelanträgen 
bei gleichbleibend hoher Betriebssicherheit zu entlasten, 
richtet das BMDV auf Basis von vom LBA bereits erteilten 
Betriebsgenehmigungen ein temporäres geografischen 
Gebietes gemäß § 21h Absatz 4 Luftverkehrs-Ordnung in 
Verbindung mit Artikel 15 Absatz 1 und Absatz 2 der 
Durchführungsverordnung (DVO) 2019/947 ein.  
 
Nach § 21h Absatz 1 Luftverkehrs-Ordnung ist die Benut-
zung des Luftraums durch unbemannte Fluggeräte frei, so-
weit sie nicht durch das Luftverkehrsgesetz, durch die zu 
seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften, durch 
im Inland anwendbares internationales Recht, durch 
Rechtsakte der Europäischen Union und die zu deren 
Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften beschränkt 
wird. Auch unter der Geltung der DVO (EU) 2019/947 blei-
ben diese Tatbestände anwendbar und finden ihre euro-
parechtliche Rechtfertigung in Artikel 56 Absatz 8 VO (EU) 
2018/1139 und in Artikel 15 Absatz 1 DVO (EU) 2019/947.  
 
Die Genehmigung wird gemäß § 21i Absatz 1 Satz 1 
LuftVO erteilt. Demnach kann die örtlich zuständige Luft-
fahrtbehörde des Landes in begründeten Fällen den Be-
trieb von unbemannten Fluggeräten in den § 21h Absatz 3 
und 4 genannten geografischen Gebieten zulassen, wenn 

https://aviationreporting.eu/
https://aviationreporting.eu/
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der beabsichtigte Betrieb und die Nutzung des Luftraums 
nicht zu einer Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs 
oder zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere zu einer Verletzung der Vorschrif-
ten über den Datenschutz und über den Natur- und Um-
weltschutz, führen und der Schutz vor Fluglärm angemes-
sen berücksichtigt ist. Durch die Bedingungen und Neben-
bestimmungen ist diesen Anforderungen Rechnung getra-
gen. 
Die Nebenbestimmungen ergehen gemäß § 21i Absatz 1 
Nr. 2 Satz 2 i.V.m. § 20 Absatz 5 LuftVO und § 1 Abs. 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz Land Sachsen-Anhalt 
(VwVfG LSA) in Verbindung mit § 36 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG). 
 
Datenschutzrechtliche Aspekte bleiben unberührt. Die wei-
teren Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und 
des Strafgesetzbuches garantieren ausreichend Schutz. 
 
Der erlaubte Betrieb von UAS ist bei Einhaltung der fest-
gelegten Betriebsvereinbarungen risikoarm. Die Überprü-
fung der Sicherheit des Flugbetriebes beruht auf der Risi-
kobewertung vom 11.04.2024 (Version 1.0). Sie wurde 
zwischen dem LBA und DLR e.V. abgestimmt. 
 
Somit ist der Schutz des Luftverkehrs ausreichend ge-
wahrt, zumal ausschließlich die Flugleitung eine Echtzeit-
beurteilung des Luftverkehrs und einer etwaigen Gefähr-
dung dessen vornehmen können und im Einzelfall den Be-
trieb von UAS freigeben können.  
 
Alle weiteren Nebenbestimmungen dienen der Minimie-
rung von Gefahren für die Sicherheit des Luftverkehrs oder 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 
 
Ermessensausübung 
Die Behörde hat ihr pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt. 
Der beabsichtigte Zweck des Betriebs, die Offshore Drone 
Challenge 2024, für welche erstmalig ein temporäres geo-
grafisches Gebiet durch den Bund eingerichtet wird, recht-
fertigt die Erteilung einer Genehmigung. Die Genehmigung 
ist geeignet und erforderlich, um den Betrieb zu diesem 
Zweck zu ermöglichen. Sie ist angemessen, es überwie-
gen keine entgegenstehenden Interessen. 
 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG 
LSA i.V.m. § 36 Absatz 2 Nr. 3 VwVfG mit Widerrufsvorbe-
halt erteilt. Der Widerrufsvorbehalt ist geeignet, erforderlich 
und angemessen, um Änderungen schnell und einfach 
Rechnung tragen zu können. Der Widerruf kommt insbe-
sondere in Betracht, wenn: 
 
• Nebenbestimmungen aus dieser Genehmigung nicht 

oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt werden, 
• nachträglich Tatsachen bekannt werden, bei deren 

Kenntnis die Genehmigung nicht erteilt worden wäre,  
• nachträglich Änderungen in rechtlicher oder tatsächli-

cher Hinsicht eintreten, die zu Tatsachen führen, auf-
grund deren die Genehmigungsbehörde diese Geneh-
migung nicht erteilt hätte, wenn sie bereits zum Zeitpunkt 
der Genehmigungserteilung bestanden hätten, 

• der Flugbetrieb zu Störungen oder Beeinträchtigungen 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung führt und dies 
durch geeignete Nebenbestimmungen nicht vermieden 
werden kann, 

• fortgesetzt oder erheblich gegen die Festlegungen die-
ser Allgemeinverfügung oder sonstige einschlägige 
Rechtsvorschriften verstoßen wird. 
 

IV. Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentli-
chen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landesverwal-
tungsamtes in Kraft. Sie wird zusätzlich in den Nachrichten 
für Luftfahrer veröffentlicht.  
 

V. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale) erho-
ben werden. 
 

 
 
Anlage: Kartenauszug des Geltungsbereiches  

des temporären geografischen Gebiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt  
Erscheint zum 15. des Monats 

Bezugspreis: 38,64 € jährlich, Einzelpreis: 3,22 €, zuzüglich Versandkosten

 



 


